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ANBERAUMUNG EINER
MÜNDLICHEN VERHANDLUNG

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir bearbeiten fotgende Angetegenheit:

Berger Martin und Monika Berger-Garstenauer, Straßwalchen;
Kortoletzky Alexander, Straßwalchen;
Einleitung des auf den GP 2583, 2587 und .165, je KG Straßwalchen Land anfallenden häus-
lichen Abwassers nach vorheriger Reinigung ijber die Abwasserreinigungsanlage auf GP

2583, KG Straßwalchen Land in den Pfongauerbach (GP 2627, KG Straßwalchen Land);
Wasserrechtliches Bewi lligungsverfah ren - Wiederverleihung;

Wir ersuchen Sie, ats Beteitigter bzw. Partei zur mündlichen Verhandlung zu kommen

Treffpunkt: an Ort und Stelle

Datum: Dienstag, 25.1 1.2025 Zeit: 14:00 Uhr

www.salzburg.gv.at
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Bitte bringen Sie zur Verhandtung diese Verständigung mit. Hinweise auf sonst erfordertiche
Untertagen finden Sie neben lhrem Namen.

Sie können setbst kommen oder einen Vertreter entsenden. Der Vertreter muss mit der Sachtage
vertraut, votl handtungsfähig und bevotlmächtigt sein. Von einer Vottmacht können wir atter-
dings absehen, wenn Sie durch Familienmitgtieder (Haushattsangehörige, Angestettte oder Funk-
tionäre von Organisationen), die uns bekannt sind, vertreten werden und kein Zweifel an deren
Vertretungsbefugnis besteht. Es steht lhnen auch frei, gemeinsam mit lhrem Vertreter zu kom-
men.

Sie können bis zum Tag vor der Verhandlung in Ptäne und sonstige Behetfe Einsicht nehmen:
a) bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung, Dr. Hans Katschthater Ptatz 1,

5201 Seekirchen, im Erdgeschoss beim lnfopoint
b) beim Gemeindeamt in Straßwatchen;

Sollten Sie Akteneinsicht nehmen . werden Sie drinsend ersucht.
einen Termin mit der Sach dem Sachbearbeiter zu vereinbaren!

Rechtsqrundtaqe: 5S 40 bis 42 des Attgemeinen Verwattungsverfahrensgesetzes

Hinweis: Gegen diese Verhandlungsanberaumung ist kein Rechtsmitte[ zulässig

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgeführt
oder auf lhre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandtung versäumen (lhr Vertreter
diese versäumt). Wenn Sie aus wichtigen Gründen - z.B. Krankheit oder Urtaubsreise - nicht
kommen können, teiten Sie uns dies sofort mit, damit wir attenfatts den Termin verschieben
können.

Als sonst Beteiligter beachten Sie folgenden Hinweis über den Verlust der Parteistellung:

Gemäß 5 42 Abs. 1 AVG verliert eine Person ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spätes-
tens am Tag vor Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder
während der Verhandlung Einwendungen erhebt. Wenn die Verwattungsvorschriften über die
Form der Kundmachungen nichts bestimmen, so tritt diese Rechtsfotge ein, wenn die mündliche
Verhandlung ordnungsgemäß und in geeigneter Form kundgemacht wurde.

Gemäß S 42 Abs. 2 AVG erstreckt sich die Rechtsfotge des Vertustes der Parteistettung in jenen
Fätten, in denen eine mündtiche Verhandtung nicht kundgemacht wurde, nur auf jene Beteitig-
ten, die rechtzeitig die Verständigung von der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben.

Gemäß S 42 Abs. 3 AVG kann eine Person, die gtaubhaft macht, dass sie durch ein unvorherge-
sehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben,
und die kein Verschutden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, binnen 2 Wochen
nach dem Wegfatt des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen
Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Sotche Einwendungen gelten
ats rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Verfahren
anhängig ist.
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Zum Zeitpunkt der Lokatverhandtung sind sämttiche Antagenteite zugängtich und geöffnet zu
halten.

Mit freundlichen Grüßen
Für die Bezirkshauptfrau: t

Mag. Eva Tiefenböck
Amtssigniert. lnformationen zur Prüfung der etektronischen Signatur oder des etektronischen Siegels finden Sie unter
www.salzburg. gv. at/amtssignatur


